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„Personaler können sich vor Faking nicht schützen“ (Ilg, 2013). Faking oder Täuschung liegt 
vor, wenn Bewerber während des Personalauswahlprozesses zu ihrem persönlichen Vorteil po-
sitive Merkmale übertreiben oder negative Merkmale verschleiern. Geschätzt verschleiern in 
Einstellungsinterviews etwa 50 bis 80 Prozent der Bewerber eigene negative Merkmale, wie 
zum Beispiel, dass sie bestimmte Stellenanforderungen nicht erfüllen. Etwa 60 bis 90 Prozent 
der Bewerber übertreiben positive Merkmale, wie zum Beispiel berufliche Kompetenzen, die 
sie in Wirklichkeit nicht besitzen (Levashina & Campion, 2007). Es gibt nur wenige empirische 
Befunde über Täuschung in Einstellungsinterviews und die Befunde sind nicht immer eindeu-
tig. 

Werden Organisationen im Personalauswahlprozess von Bewerbern getäuscht, können erheb-
liche Schäden entstehen. Zum einen können Schäden aus der fehlenden Eignung eines Mitar-
beiters für eine Stelle hinsichtlich der getäuschten Eigenschaft resultieren. Zum anderen sind 
hohe materielle und immaterielle Schäden zu erwarten, wenn täuschende Bewerber auch noch 
nach ihrer Einstellung als Mitarbeiter zu kontraproduktiven Verhaltensweisen neigen. Ange-
sichts der potenziell gravierenden Folgen von unentdeckter Täuschung im Personalauswahl-
prozess ist es wenig zufriedenstellend, dass keine validen Methoden zur Glaubhaftigkeitsbeur-
teilung von Bewerberaussagen in Einstellungsinterviews bekannt sind. Stünde eine valide Me-
thode zur Glaubhaftigkeitsbeurteilung von Bewerberaussagen zur Verfügung, könnten sich Or-
ganisationen vor Täuschung im Personalauswahlprozess und den daraus resultierenden Risiken 
von Fehlbesetzungen besser schützen. An diesem Punkt setzt die Dissertation an. 

In der Dissertation wird eine vorliegende Methode zur Glaubhaftigkeitsbeurteilung auf eine 
mögliche Verwendung in der Personalauswahl überprüft werden. Methoden zur Glaubhaftig-
keitsbeurteilung sind aus der Aussagebeurteilung von Zeugenaussagen vor Gericht und in Er-
mittlungsverfahren bekannt. Vielversprechend scheint die Methode der merkmalsorientierten 
Aussagenanalyse zu sein, da deren Glaubhaftigkeitsmerkmale grundsätzlich als wirksam zur 
Unterscheidung zwischen glaubhaften und täuschenden Aussagen angesehen werden (Amado, 
Arce & Fariña, 2015) und durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs für die Beurteilung der 
Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen anerkannt sind (BGH, Urteil vom 30. Juli 1999 – 1 StR 
618/98).  

Ziel der Dissertation ist eine Prüfung, ob die Methode der merkmalsorientierten Aussagenana-
lyse in den Kontext der Personalauswahl übertragbar ist. Durch die in einem Laborexperiment 
geführten Einstellungsinterviews mit Studierenden der Betriebswirtschaftslehre soll konkret 
geprüft werden, ob die Glaubhaftigkeitsmerkmale der merkmalsorientierten Aussagenanalyse 
zur Unterscheidung von wahren und falschen Angaben grundsätzlich geeignet sind oder nicht. 
Nicht Gegenstand der Dissertation sind mögliche rechtliche Einschränkungen in der Verwend-
barkeit der merkmalsorientierten Aussagenanalyse in der Personalauswahl. 
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